
 

 

 

 

 
 

 

An den  
Hessischen Landtag  
Ausschuss für Umwelt, ländlicher Raum  
und Verbraucherschutz 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden        Hannover d. 31.08.06 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Ihre Anfrage hin senden wir Ihnen in der Anlage eine Stellungnahme zum Entwurf des 
Hessischen Naturschutzgesetzes. Die Stellungnahme repräsentiert die Auffassungen des 
Vorsitzenden des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen Herrn Prof. Dr. Hans-
Joachim Koch sowie der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Prof. Dr. Christina v. Haaren. 

Für Ihre Beratungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Christina v. Haaren 
Hans Joachim Koch 
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Stellungnahme für den Sachverständigenrat für Umweltfragen 
zum Entwurf des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 9.5.2006 
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Einführung 
 

Der Entwurf des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG-Entwurf) zielt auf eine Anpassung des 
Landesrechtes an europäische und nationale Vorgaben und darauf,  

 der Verwaltung ein effektives Instrumentarium zur Erfüllung der europarechtlichen 
Verpflichtungen an die Hand zu geben, 

 den kooperativen Ansatz zum Schutz der Natur zu stärken und 

 Verwaltungskosten zu reduzieren (Hessischer Landtag 2006: 1ff.). 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) möchte die von der Landesregierung 
formulierten Ziele durch konstruktive Kritik fördern. Das Anliegen des SRU besteht darin, die 
Qualität von Natur und Landschaft zu erhalten und gleichzeitig die Effizienz im Vollzug des 
Naturschutzrechtes zu steigern. 

Mit der Ausgestaltung der rechtlichen Vorschriften im einzelnen dürfte der Hessische Gesetzgeber 
allerdings seine selbst proklamierten ökologischen Ziele verfehlen. Zu Gunsten einer 
Flexibilisierung und angestrebten Verfahrensbeschleunigung werden bisher bestehende 
Rechtsvorschriften gestrichen oder unpräzise ausgestaltet und bisherige Standards reduziert. Der 
SRU hat schon 2002 (SRU 2002, Tz. 185) darauf hingewiesen, dass Unsicherheiten, deren 
Klärung Aufwand und Verfahrensverzögerungen verursacht, besonders häufig daraus entstehen, 
dass für sehr allgemein gefasste gesetzliche Vorgaben die erforderlichen konkretisierenden 
Vorschriften fehlen. Gerade Verzögerungen in Genehmigungs- und anderen 
Zulassungsverfahren sind sehr viel häufiger eine Folge von Normenmangel als eine Folge 
von Normenfülle. Zusätzliche Vorschriften – beispielsweise Standardisierungen für die 
richtige Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung – würden hier nicht als 
zusätzlicher bürokratischer Ballast, sondern im Gegenteil als hilfreiche und 
verfahrensbeschleunigende Entlastung von dezentralem Konkretisierungs- und 
Konfliktbearbeitungsaufwand wirken. 

Die Abschaffung oder Reduzierung von Standards wird also folglich eher zu Verfahrensver-
zögerungen und Mehrkosten führen. Gerade auch mit Blick auf die fehlenden personellen 
Kapazitäten und die zunehmenden Anforderungen durch die europarechtlichen Regelungen wird 
die naturschutzrechtliche Problemlösungsfähigkeit erheblich dadurch geschwächt werden. 
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Einzelne Kritikpunkte 

1 Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Die Formulierungen der Ziele für das HENatG vermitteln - zwar juristisch irrelevante - jedoch 
politisch offenbar gewollte Signalwirkungen in Richtung auf eine Schwächung der Stellung der 
Umweltbelange. §1 Abs. 2 HENatG n.F. enthält eine in dieser Pauschalität fragwürdige 
Relationierung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen, der gleichsam nur nach Maßgabe 
der „Anforderungen“ von Wirtschaft und Gesellschaft und unter Beachtung der Freiheit des 
Eigentums ansgesetzt werden soll.  

1.1 Sparsamer Umgang mit Flächen und besonderer Schutz von Lebensraumfunktionen 
bedrohter Arten  

Die flächensparende Planung und Gestaltung von Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie 
Siedlungen und Bauten unter Berücksichtigung, dass Lebensräume, Zug- und Wanderwege von 
Tieren sowie die Gestalt und Nutzung der Landschaft möglichst wenig beeinträchtigen werden (§ 1 
Abs. 2 Nr. 2), beurteilt der SRU positiv, ebenso wie den besonderen Schutz der Wanderwege und 
Landschaftsteile, die Lebensräume bedrohter Arten verbinden oder vernetzen. 

2 Vertragsnaturschutz 

Der Vertragsnaturschutz hat sich inzwischen zu einem wichtigen Instrument zur Verbesserung der 
Akzeptanz des Naturschutzes entwickelt. Der in § 4 HENatG n.F verankerte Vertragsnaturschutz 
ist deshalb ohne Zweifel ein wichtiges ein Instrument, um das von der Landesregierung verfolgte 
Ziel der Kooperation zum Schutz der Natur umzusetzen.  

Kritisch beurteilt der SRU jedoch, dass die Vorschrift dem Vertragsnaturschutz einen generellen 
inhaltlichen Vorrang einräumt. Zunächst ist der Vertragsnaturschutz nur begrenzt zur Aufgaben-
erfüllung geeignet. Für den Schutz von Beeinträchtigungen durch Eingriffe im Sinne des Gesetzes 
ist der Vertragsnaturschutz in der Regel kein geeignetes Instrument. Auch ist er nicht dauerhaft 
angelegt. Nutzungsauflagen gelten überdies nur für den Vertragpartner, nicht aber für Dritte wie 
z. B. Erholungssuchende. Durch den Passus im BNatSchG (§ 8 Satz 2), dass die sonstigen 
Befugnisse der Naturschutzbehörden hiervon unberührt bleiben, gibt der Bundesgesetzgeber vor, 
dass auch in den Naturschutzgesetzen auf Bundesländerebene kein Vorrang für den Vertrags-
naturschutz begründet werden kann. Ferner bedeutet die Prüfung, ob die Maßnahme zur Durch-
führung des Naturschutzrechtes auch durch einen Vertrag erreicht werden kann, die damit 
verbundenen Verhandlungen und anschließenden vertraglichen Verhandlungen einen zu-
sätzlichen, nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand für die Naturschutzbehörden. Dies steht 
dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung vielfach entgegen. 
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3 Biotopverbund 

3.1 Anteil der Landesfläche  

Der SRU begrüßt die gesetzliche Verankerung eines Biotopverbundes in § 8 HENatG n.F, die von 
ihm seit langem auf nationaler Ebene gefordert wurde (vgl. auch SRU, 1985, Tz. 1214; SRU, 1994; 
Tz. 896 ff.; SRU, 1996b, Tz. 251; SRU, 2000, Tz. 416). Hiermit soll - als wichtiger Beitrag zur  
Erhaltung der  noch vorhandene biologische Vielfalt - ein zusammenhängendes Netz von 
Schutzgebieten in Hessen entwickelt werden.  

Jedoch wird die nationale gesetzliche Zielvorgabe für den Biotopverbund von mindestens 10 % der 
Landesfläche im Gesetzentwurf in einen „angemessenen Anteil der Landesfläche“ aufgeweicht. 
Diese unpräzise Vorgabe reicht nicht aus, um eine ausreichende Vernetzung von Schutzgebieten 
zu einem kohärenten Biotopverbund zu erreichen. 

Aus der Sicht des Umweltrates sollte schon für die Kernflächen ein Zielwert von 10 % der Landes-
fläche angestrebt werden(SRU, 2000, Tz. 338). Bezogen auf den Biotopverbund insgesamt – 
Kernflächen einschließlich Verbindungsflächen und Verbindungselemente – käme dies der 
Forderung des Umweltrates nahe, 10 bis 15 % der Landesfläche für den Naturschutz 
bereitzustellen (SRU 2000, Tz. 417). 

3.2 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

Nach § 5 Abs. 5 HENatG n.F. soll in der freien Landschaft eine ausreichende naturräumliche 
Ausstattung mit zur Vernetzung von Biotopen und Natura-2000-Gebieten erforderlichen 
Landschaftselementen im Sinne von § 5 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes und Art. 10 der 
Richtlinie 92/43/EWG (Verbindungselemente), insbesondere auf der Grundlage langfristiger 
Vereinbarungen, geschaffen werden. 

In der Gesetzesbegründung wird hierzu erklärt, dass mit diesem Absatz § 5 Abs. 3 BNatSchG 
umgesetzt wird. „Die Förderung von Verbindungselementen ist eine Aufgabe, die dem Land 
fakultativ auch nach Art. 10 FFH-RL obliegt. Die Ressourcen sind in erster Linie auf das Natura-
2000-Netzwerk zu verwenden“ (Hessischer Landtag 2006: 44). 

Nach Ansicht des SRU verfehlt § 5 Abs. 5 HENatG n.F. eine angemessene Umsetzung der 
bundesrechtlichen Vorgaben. § 5 HENatG n.F. richtet sich an die Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft und definiert die gute fachliche Praxis, zu der nach § 5 Abs. 4 BNatSchG auch 
gehört, die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente zu erhalten und nach 
Möglichkeit zu vermehren. Aufgrund der klaren Parallelen zwischen Biotopverbund und guter 
fachlicher Praxis sollten beide Instrumente zwar in der Planung und Umsetzung soweit sinnvoll 
verbunden werden. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die Verursacherpflichten der 
Landwirte im Rahmen der guten fachlichen Praxis mit den Pflichten des Landes zur Entwicklung 
des Biotopverbundes vermischt werden.  

Nach § 5 Abs. 3 BNatSchG füllen die dort genannten zur Vernetzung der Biotope erforderlichen 
Landschaftselemente die „Lücken“ zwischen den Schutzgebietsflächen, indem auch kleinflächigere 
Elemente (z. B. linienförmige Saumstrukturen) einbezogen werden. Diese sind aber nicht Teil des 
landesweiten Biotopverbundes, sondern Teil der lokalen Grundausstattung der Flur mit 
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multifunktionalen, auch dem biologischen Pflanzenschutz dienenden Landschaftsstrukturen. Ihre 
Erhaltung obliegt den Landwirten im Rahmen der guten fachlichen Praxis. Sie werden deshalb 
i.d.R. nicht auf die 10 % Biotopverbundfläche des landesweiten Biotopverbundes angerechnet.  

Dem Land Hessen obliegt, einen Flächenanteil für diese Vernetzungsstrukturen festzulegen; es 
bedarf einer Aussage, was eine „ausreichende naturräumliche Ausstattung" bedeutet. Dass das 
Land zu dieser Festsetzung verpflichtet ist, leitet sich direkt aus § 5 Abs. 3 BNatSchG ab.  

4 Gebiets- und Biotopschutz 

4.1 Großflächige Landschaftsschutzgebiete 

Nach § 2 Nr. 13 BNatSchG ist die Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen 
ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakte-
ristischen Strukturen und Elemente sind zu erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des 
Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu vermeiden. Zum Zweck der Erholung sind 
nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu schützen und, wo notwendig, zu 
pflegen, zu gestalten und zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu machen. [...] 

Das HENatG greift durch den Verweis auf die Grundsätze in § 1 Abs. 2 HENatG n.F. diesen 
Aspekt auf. Nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 HENatG n.F. können Gebiete wegen ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung ausgewiesen werden. Auch § 1 Abs. 2 Nr 1. HENatG n.F. verweist als 
Grundsatz des Landschaftsschutzes, dass die „Kulturlandschaften des Landes in ihrer 
Vielgestaltigkeit zu erhalten und ihren naturräumlichen Eigenarten entsprechend zu entwickeln und 
zu gestalten“ seien. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lebensräume, Vielfalt, Schönheit und 
Erholungswert von Natur und Landschaft auch aus der Vielfalt der menschlichen Nutzung 
herrühren.  

Dazu steht die Aufhebung der Verordnungen großflächiger Landschaftsschutzgebiete (§ 61) in 
Widerspruch. Als Begründung für die Aufhebung wird angeführt, dass der Regelungsgegenstand in 
wesentlichen Teilen durch die Entwicklung des Naturschutzrechtes überholt ist (Hessische 
Landtag 2006: 2) – mit Ausnahme der Bestimmungen zur Freizeit- und Erholungsnutzung. 
Soweit in Bezug darauf künftig ein Regelungsbedarf entstehen sollte, könne dem in Ausübung der 
Ermächtigung nach § 33 Abs. 4 (Ermächtigung für Verordnungen hinsichtlich des Verhaltens zu 
Erholungszwecken in Natura-2000-Gebieten) nachgekommen werden (ebd.: 63). 

Der Regelungsgehalt der aufgehobenen Verordnungen kann vom SRU nicht beurteilt werden. 
Generell sollte aber vermieden werden., dass schutzwürdige Landschaften/ 
Landschaftsbestandteile für absehbare Zeit ohne Schutz sind. Die Verordnungen sollten also nicht 
nicht ohne die Schaffung angemessener Substiute aufgehoben werden.  

4.2 Gesetzlich geschützte Biotope 

Bei bisher gesetzlich geschützten Biotopen wie Hohlwegen, Alleen sowie im Außenbereich 
Trockenmauern, Feldgehölzen, Streuobstbeständen und landschaftsprägenden Einzelbäumen 
wird der Schutzstatus aufgehoben. Für die im Gesetz aufgeführten, relativ unspezifizierten 
Biotoptypen wie „Alleen“ oder „landschaftsprägenden Einzelbäume“ ist die Streichung des 
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Schutzstatus ggf. hinnehmbar, für den Biotoptyp „Streuobstwiese“ ist die Aufhebung des Schutzes 
nicht sinnvoll. In der Begründung des Gesetzentwurfs wird betont, dass Streuobstwiesen in 
Zukunft auch durch Ausweisung als Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile 
schützenswert sind. Die Übertragung der Entscheidung sei ein weiterer Beitrag zur Deregulierung 
und stärke die Verantwortung vor Ort (Hessischer Landtag 2006: 54).  

Diese Begründung ist in keiner Hinsicht nachvollziehbar. Das Verfahren zur Ausweisung von 
Naturdenkmalen oder geschützten Landschaftsbestandteilen ist erheblich aufwändiger als die 
einfache Benachrichtigung des Eigentümers über die Existenz eines gesetzlich geschützten 
Biotops. Dies hängt u.a. mit der verankerten Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher 
Belange zusammen. Für das Ziel einer Deregulierung und Verfahrensbeschleunigung wäre eine 
Aufhebung des gesetzlichen Pauschalschutzes zu Gunsten von Einzelausweisungen von 
Schutzgebieten oder -objekten also geradezu kontraproduktiv.  

5 Landschaftsplanung 

5.1 Primärintegration 

Mit der Novelle führt Hessen die Landschaftspläne als Bestandteile der Flächennutzungspläne ein 
(§ 11 Abs. 1 HeNatG n.F). Der SRU befürwortet grundsätzlich eine stärkere Integration und 
Rezeption der Landschaftsplanung, da die Umsetzungschancen der Landschaftsplanung 
maßgeblich davon abhängen, inwieweit diese Planung in die verbindliche Raumplanung der 
Gemeinden integriert bzw. von den verbindlichen Planungen rezipiert wird (SRU 2002, Tz. 272). 
Die Formulierung im Gesetzesentwurf sind jedoch noch hinsichtlich einiger wichtiger Punkten so 
unklar, dass eine Beurteilung des in Hessen angestrebten Modells schwer fällt.  

Offen bleibt beispielsweise wie der Begriff „Bestandteil des Flächennutzungsplans“ zu 
interpretieren ist. Soll dieser „Bestandteil“ lediglich aus den Inhalten des Landschaftsplanes 
bestehen, die in die Darstellungen des F-Planes unter der Restriktion der beschränkten 
Darstellungsmöglichkeiten des F-Planes und nach politischem Beschluss übernommen wurden? 
Oder wird zusätzlich der Fachlandschaftsplan einschließlich der Bestandsanalyse von Natur und 
Landschaft in Form einer Anlage zum Flächennutzungsplan zugänglich gemacht? Nur in der 
letztgenannten Form würde der Landschaftsplan vielen seiner Funktionen gerecht werden z.B. der 
eines lokalen Umweltinformationssystems und damit einer fachlichen Grundlage für 
Stellungnahmen und Maßnahmen der Gemeinde sowie für ehrenamtliche Aktivitäten von Bürgern 
und Verbänden.  

Von der Existenz eigener landschaftsplanerischer Darstellungen wird auch abhängen, ob das 
Modell dem BNatSchG gerecht wird. Nach §14 Abs. 2  BNatSchG besteht in Planungen und 
Verwaltungsverfahren eine Begründungspflicht für den Fall, dass den Inhalten der 
Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen wird. Diese Anforderung 
setzt voraus, dass die Inhalte der Landschaftsplanung zunächst eigenständig dargestellt werden 
können. Eine weitere offene Frage ist die nach der Aufstellungspflicht für Landschaftspläne. Soll 
diese grundsätzlich bestehen (zeitliche Fristen?), immer dann wenn Flächennutzungspläne 
geändert werden oder andere „wesentliche Veränderungen der Landschaft“ zu erwarten sind (§16 
Abs. 1  BNatSchG) oder nur im Falle einer vollständigen Neuaufstellung von 
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Flächenutzungsplänen? Der letztgenannte Fall tritt nur noch sehr selten auf, so dass die Vorschrift 
des HENatG dann weitgehend ins Leere laufen würde.  

5.2 Landschaftsprogramm 

Durch die Abschaffung der Landschaftsrahmenpläne müssen alle überörtlichen Ziele und 
Erfordernisse für Natur und Landschaft nun allein im Landschaftsprogramm dargestellt werden. 
Diesem Umstand ist bei der Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogramms in Zukunft 
Rechnung zu tragen. Die Folge wird ein partiell hoher Detaillierungs- und Konkretisierungsgrad 
des Landschaftsprogramm sein.  

Nach § 10 Abs. 2 HENatG n.F. enthält das Landschaftsprogramm insbesondere Festlegungen zu 
den Grundsätzen der Förderung und des Vertragsnaturschutzes (Nr. 2). Vor dem Hintergrund der 
Mittelkürzungen für die Entwicklung des ländlichen Raume aus der gemeinsamen Agrarpolitik 
gewinnt eine effiziente Verausgabung insbesondere der Mittel für Agrarumweltmaßnahmen an 
Bedeutung. Deshalb regt der SRU an, im Landschaftsprogramm hinsichtlich der Grundsätze der 
Förderung und des Vertragsnaturschutzes Gebietskulissen mit besonderem 
Umwelthandlungsbedarf auszuweisen, in die AUM gelenkt werden. Auch sollten im 
Landschaftsprogramm Kriterien für den lokalen Handlungsbedarf genannt werden, anhand derer 
auf der Grundlage der kommunalen Landschaftsplanung Bedarfsflächen vor Ort identifiziert 
werden können. Ein solches Vorgehen würde die Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes für 
den zweiten Schwerpunkt des ELER-Prorammes erheblich verbessern.  

6 Eingriffsregelung 

6.1 Abschaffung der Positivliste 

Nach § 5 Abs. 2 HENatG (a.F.) kamen als Eingriffe insbesondere die dort aufgelisteten Vorhaben 
in Betracht (Positivliste). Für Vorhaben der Positivliste galt die sogenannte gesetzliche Vorab-
vermutung, dass die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 HENatG „im Regelfall“ erfüllt waren und es 
sich daher um Eingriffe handelte. Der Vorhabenträger konnte dies im Einzelfall widerlegen, so 
dass die Vorschriften nicht anzuwenden waren. Die Positivliste diente dazu, die frühzeitige 
Eingriffsbestimmung zu erleichtern. Ihre Abschaffung führt deshalb eher zu einer Verfahrens-
verzögerung und zu Entscheidungsunsicherheiten als zu einer Beschleunigung der Anwendung 
der Eingriffsregelung. 

6.2 Negativliste 

Zu den einzelnen Vorhaben, die von der Anwendung der Eingriffsregelung gemäß § 13 Abs. 3 
HENatG ausgeschlossen werden sollen, gibt es folgende Bedenken: 

Nr. 10: auf gleicher Wegetrasse der Ausbau von land- und forstwirtschaftlichen Wegen mit 
wassergebundener Decke:  

Hier ist nicht klar, ob auch der Ausbau eines landwirtschaftlichen Weges von der Eingriffsregelung 
freigestellt wird, wenn sich der Wegebelag ändert (z.B. von Grasbewuchs in Asphalt). Die 



DER SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN 

 8

Änderung des gesamten Wegebelags wäre im Regelfall aufgrund der negativen ökologischen 
Auswirkungen als Eingriff zu werten. 

 

Nr. 11: das Beseitigen von Grünbeständen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
soweit damit keine Nutzungsänderung verbunden ist 

Nach § 13 Abs. 4 ist die Eingriffsregelung innerhalb der Zusammenhang bebauten Ortsteile jedoch 
nicht anzuwenden. Missverständlich hierzu ist § 30 Abs. 1 HENatG, durch den die Gemeinden die 
Möglichkeit erhalten, dass die Beseitigung eines Grünbestandes einer Genehmigung bedarf oder 
dass ein Grünbestand unter Schutz gestellt werden darf. In jener Satzung kann weiter bestimmt 
werden, dass Ausgleich und Ersatz, auch in Geld, geleistet werden müssen. 

Die Vorschriften zur Beseitigung eines Grünbestandes innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile sollten präzisiert werden. Dies kann beispielsweise durch den Zusatz in § 13 Abs. 3 
Nr. 11 „...soweit sie keiner Genehmigung bedürfen oder unter Schutz gestellt sind“ erfolgen. 

6.3 Ausgleich und Ersatz beim Landschaftsbild 

Die Vorschriften zur Bestimmung von Eingriffen im HENatG werden an den neuen Wortlaut des 
§ 18 BNatSchG angepasst. Nach § 14 Abs. 2 HENatG-Entwurf ist „eine Beeinträchtigung 
[ausgeglichen], wenn und sobald [...] das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neu gestaltet ist (entsprechend dem Wortlaut des BNatSchG). In sonstiger Weise 
kompensiert ist eine Beeinträchtigung allerdings, wenn und sobald [...] das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht neu gestaltet ist“. 

Der vorliegenden Entwurf des HENatG übernimmt damit die unglücklichen und unklaren 
Definitionen des Bundesnaturschutzgesetzes hinsichtlich des Ausgleichs und des Ersatzes von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Es ist damit zu rechnen, dass die missglückte 
Vorschrift in der Praxis zu Interpretations- und damit zu Vollzugsschwierigkeiten führen wird. Eine 
Möglichkeit zur Klärung des Verhältnisses von Ausgleich und Ersatz bei Landschaftsbild-
beeinträchtigungen besteht nach FISCHER-HÜFTLE/SCHUMACHER darin, die landschaftsgerechte 
Wiederherstellung dem Ausgleich und die landschaftsgerechte Neugestaltung dem Ersatz 
zuzuordnen, was dem Rahmenrecht nicht entgegenstände1.  

6.4 Kompensationsmaßnahmen in Schutzgebieten 

Nach § 14 Abs. 4 HENatG sollen durch Kompensationsmaßnahmen die Erhaltungsziele von 
Natura-2000-Gebieten oder Schutzziele in Naturschutzgebieten soweit möglich gefördert werden.  

Der SRU weist darauf hin, dass in Schutzgebieten eine Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen unter folgenden Voraussetzungen möglich ist: 

                                                 
1 „Die missglückte Formulierung in Abs. 2 Satz 2 einerseits und Satz 3 andererseits, was das 
Landschaftsbild betrifft, ist keine derart wesentliche rahmenrechtliche Vorgabe, dass die Länder davon nicht 
abweichen können, zumal Abs. 4 den Ländern weitergehende Regelungen zu Abs. 2 erlaubt“ (FISCHER-
HÜFTLE & SCHUMACHER 2003: 289). 
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 die Kompensationsmaßnahmen sind mit den maßgeblichen Zielen der Schutzverordnung 
vereinbar. 

 die Kompensationsflächen sind sowohl aufwertungsfähig als auch aufwertungsbedürftig. 
 es besteht keine anderweitige rechtliche Verpflichtung zur Durchführung der Maßnahmen.  

Es muss ausgeschlossen werden, dass mit Kompensationsmaßnahmen ohnehin bestehende 
Verpflichtungen zur Erhaltung finanziert werden, da die Konsequenz daraus ein langsamer und 
stetiger Abbau der Umweltqualität in der Gesamtbilanz wäre.  

6.5 Beteilungsrechte 

Die Beteiligungsrechte für Naturschutzverbände wurden im neuen Entwurf vielfach beschränkt. 
Dieser Abbau bewegt sich aber noch im EU-rechtlichen Rahmen. 

Hintergrund für die Beschränkung der beteiligungspflichtigen Verwaltungsvorgänge im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung sind zum einen Einsparungen (s. Hessischer Landtag 2006: 3), zum 
anderen vermutlich auch der Wunsch nach Verfahrensbeschleunigungen. 

Starke Hinweise darauf, dass ausreichende Verwaltungskapazitäten – und nicht ein Abbau von 
Beteiligungsrechten – entscheidend für die Beschleunigung von Verfahren sind, liefern allerdings 
die Untersuchungen von KAHL et al. (2006). So nimmt die Behördenbeteiligung bei 
Straßenbauvorhaben einen erheblich größeren Zeitanteil in Anspruch als die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Das größte Hemmnis für ein beschleunigtes Verfahren sind aber 
offenbar die langen Planungszeiträume in der Vorphase.   

7 Natura 2000 Netz 

7.1 Landwirtschaftsklausel in Natura 2000 Gebieten 

Äußerst kritisch beurteilt der SRU die Klausel, dass die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung entsprechend den Anforderungen nach § 5 Abs. 2 bis 4 in der Regel als mit den 
Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebietes vereinbar gilt (§ 33 Abs. 1 Satz 2). Diese 
Landwirtschaftsklausel stellt eine Verschärfung der früher bestehenden Landwirtschaftsklausel des 
BNatSchG dar und steht der Rechtssprechung des EuGH eindeutig entgegen (Urt. vom 30.1.2002 
und Urt. v. 10.1.2006).  

Das weite Verständnis des EuGH zum Absichtsbegriff führt zu einem weiten Anwendungsbereich 
der Verbote des Art. 12 FFH-RL, welcher teilweise auch unbeabsichtigte Zerstörungen und 
Beschädigungen bei Arten des Anhangs IV verbietet. Im Urteil vom 10.1.2006 rügt der EuGH, dass 
die Bundesrepublik Deutschland Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie bezüglich bestimmter Projekte 
außerhalb besonderer Schutzgebiete nicht ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt hat. So 
schließe § 18 Absatz 2 BNatSchG 2002 die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung 
vom Begriff „Projekte“ im Sinne von § 10 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe b BNatSchG 2002 aus, 
soweit diese Bodennutzung die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtige. Damit ist die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung grundsätzlich nicht auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebietes zu prüfen, was den EU-rechtlichen Vorgaben widerspricht. Derzeit wird an der 
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Anpassung des Bundesnaturschutzgesetzes an die Auffassung des EuGH gearbeitet. Das 
HENatG sollte in diesem Punkt die Rechtslage berücksichtigen und nicht europarechtswidrig 
formuliert werden.  

 

7.2 Arten des Anhangs IV FFH-RL 

Des Weiteren weist der SRU darauf hin, dass, soweit bei Durchführung des Vorhabens auch Arten 
nach Anhang IV a FFH-RL oder Art. 5 VS-RL betroffen sein können, die EU-rechtlichen 
Vorschriften zu beachten sind. Die unmittelbar geltenden §§ 42, 43 und 62 BNatSchG sind 
aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des EuGH dahingehend auszulegen (EUGH, Urt. v. 
30.1.2002 und EUGH, Urt. v. 10.1.2006). 

8 Register und NATUREG 

Sowohl die Einrichtung von Registern bei den Naturschutzbehörden als auch die Entwicklung 
eines Naturschutzinformationssystems (NATUREG) nach § 55 HENatG, für das entsprechende 
Haushaltsmittel in den IT-Bewirtschaftungsplan eingestellt werden, wird vom SRU sehr positiv 
beurteilt.  

So bewirkt NATUREG zwar keine formelle (eigentumsrechtliche oder planungsrechtliche) 
Sicherung der Kompensationsflächen, verbessert jedoch den Überblick über die vorhandenen 
Kompensationsflächen und -maßnahmen. Einbezogen werden können auch Flächen, auf denen 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen oder wo dies vorgezogen bereits erfolgt ist. Insoweit dient 
das Informationssystem auch der Dokumentation, Verwaltung und Erhaltung der vorzeitig 
durchgeführten Maßnahmen. 
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